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(54) Kühlvorrichtung für Betriebsgeräte von Leuchten

(57) Kühlvorrichtung (1) zum Kühlen eines Betriebs-
geräts (9), z.B. einer Leuchte mit LEDs, wobei das Be-
triebsgerät ein Gehäuse zur Aufnahme elektronischer
Bauteile und stirnseitig elektrische und mechanische An-
schlusselemente (10) aufweist, mit einer Seitenplatte (2)

und einer Deckplatte (3), die einen Aufnahmenraum be-
grenzen, wobei dass das Betriebsgerät im Aufnahme-
raum angeordnet ist, und dass das Betriebsgerät stirn-
seitig mittels, an die Kühlvorrichtung angeformte, Mon-
tagelaschen (5, 5’) fixiert ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kühlvorrichtung für
ein Betriebsgerät nach dem Oberbegriff des Anspruchs
1 sowie eine Leuchte, insbesondere eine geschlossene
Leuchte, nach dem Oberbegriff des Anspruchs 13.
[0002] Zwischenzeitlich ist es üblich, Leuchten mit
LEDs als Leuchtmittel auszustatten. Beispielsweise sind
solche Leuchten wie folgt aufgebaut. In einem, von einem
Gehäuse einerseits und der lichtdurchlässigen Abdek-
kung andererseits umschlossenen Innenraum der
Leuchte befindet sich ein elektrisches Leuchtmittel, üb-
licherweise gehaltert an dem Leuchtengehäuse oder ei-
nem im Wesentlichen, plattenförmigen Trägerelement.
Ein Betriebsgerät für das Leuchtmittel ist meist ebenfalls
an dem Leuchtengehäuse oder auf dem trägerelement
angeordnet, wobei sich dieses Betriebsgerät auf der glei-
chen, aber auch auf der gegenüberliegenden Seite des
Trägerelements befinden kann.
[0003] Ein beKanntes Problem bei der verwendung
von LEDs aber auch von Betriebsgeräten ist die starke
Wärmeentwicklung, die insbesondere im Innenraum ei-
ner geschlossenen Leuchte problematisch ist und so-
wohl die Lebensdauer der LEDs als auch des Betriebs-
gerätes negativ beeinflussen kann.
[0004] Weiters ist oft die maximale Temperatur des Be-
triebsgeräts selbst einer der limitierenden Parameter bei
der Auslegung von Leuchten. Bei vielen Betriebsgräten
besteht keine thermische Verbindung zwischen den
Hauptwärmequellen, wie beispielsweise Spulen oder
Kondensatoren, und den Betriebsgerätsgehäuseteilen
die Kontakt zu anderen Leuchtenbauteilen, wie Leuch-
tengehäuse oder Trägerelement haben und so einen
Wärmeabtransport ermöglichen könnten. Dahingegen
sind die Hauptwärmequellen in einem Betriebsgerät oft
aus konstruktiven Gründen so angeordnet, dass eine
thermische Verbindung, meist mittels so genannter
"Gap-Pads", nur mit dem Gehäusedeckel besteht. Von
diesem Deckel wiederum ist eine effektive Wärmeabfuhr
im normalen Montagezustand, also mit dem Ge-
häusadeckel zum Leuchteninnenraum gewandt, oft nicht
möglich.
[0005] Daher ist es Aufgabe der Erfindung, Wärme
möglichst effektiv vom Betriebsgerät abzuleiten, um die
kritischen Temperaturen nicht zu überschreiten und das
Temperaturverhalten der Leuchte insgesamt positiv zu
beieinflussen..
[0006] Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung mit
dem in dem unabhängigen Anspruch genannten Gegen-
stand gelöst. Besondere Ausführungsformen sind in den
abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0007] Gemäß einem ersten Aspekt betrifft die Erfin-
dung eine Kühlvorrichtung zum Kühlen eines Betriebs-
geräts, wobei das Betriebsgerät ein Gehäuse zur Auf-
nahme elektronischer Bauteile und stirnseitig elektrische
und mechanische Anschlusselemente aufweist, mit einer
Seitenplatte und einer Deckplatte, die einen Aufnahmen-
raum begrenzen, wobei das Betriebsgerät im Aufnahme-

raum angeordnet ist, und dass das Betriebsgerät stirn-
seitig mittels, an die Kühlvorrichtung angeformte, Mon-
tagelaschen fixiert ist.
[0008] Durch Vorsehen einer Seitenplatte und einer
Deckplatte, die einen Aufnahmeraum für das Betriebs-
gerät begrenzen und der Aufnahmeraum erfindungsge-
mäß so bemessen ist,dass er möglichst genau mit den
Gehäusemaßen des Betriebsgeräts übereinstimmt, wird
ein möglichst großflächiges Anliegen des Betriebsgeräts
an Deck- und Seitenplatte gewährleistet. Somit wird ein
Wärmeübergang, der durch den Betrieb erzeugten Wär-
me, vom Gehäuse des Betriebsgeräts auf die Kühlvor-
richtung ermöglicht. Weiterhin wird der permanenter
Wärmeübergang durch die Fixierung des Betriebsgeräts
innerhalb des Aufnahmeraums mittels der vorgesehenen
Montagelaschen gewährleistet.
[0009] Vorzugsweise sind die Montagelaschen derart
ausgeführt, dass sie die, der Deckplatte gegenüberlie-
gende, Begrenzungsebene des Aufnahmeraums bilden.
Auf diese Weise wird das Betriebsgerät von. drei unter-
schiedlichen Seiten in Position gehalten, was wiederum
ein großflächiges Anliegen des Gehäuses an der Kühl-
vorrichtung begünstigt. Insbesondere ist die Kühlvorrich-
tung vorzugsweise so ausgestaltet, dass der Aufnahme-
raum möglichst genau mit den Gehäusemaßen des Be-
triebsgeräts übereinstimmt, so kann durch die Fixierung
von drei unterschiedlichen Seiten eine Klemmwirkung er-
zeugt werden, wodurch ein optimierter Wärmeübergang
vom Gehäuse zur Kühlvorrichtung ermöglicht wird.
[0010] Durch das Vorsehen einer Kühlfinne an der
Kühlvorrichtung wird eine verbesserte Abgabe der vom
Betriebsgerät aufgenommenen. Wärme, von der Kühl-
vorrichtung an die Umgebung ermöglicht. Die Kühlfinne
weist vorzugsweise vom Aufnahmeraum der Kühlvor-
richtung weg. Ist die Kühlfinne an der Deckplatte der
Kühlvorrichtung vorgesehen, wird die Wärmeableitung
weiter optimiert, da üblicherweise an der Oberseite des
Behriebsgerätsgehäuses, die wiederum der Deckplatte
zugeordnet ist, während des Betriebs die größte Wärme
entsteht. Gemäß eines weiteren Aspekts der Erfindung
ist die Kühlfinne derart angeordnet, dass sie sich entlang
der Längserstreckung der Deckplatte erstreckt. Ist die
Kühlfinne weiterhin an der, der Seitenplatte gegenüber-
liegenden Seite angeordnet, vereinfacht sich der Aufbau
der Kühlvorrichtung deutlich.
[0011] Vorzugsweise ist die Kühlfinne derart ausge-
staltet, dass sie stirnseitig über die Länge der Deckplatte
und/oder Seitenplatte hinausragt, da so die zur Wärme-
abgabe zur Verfügung stehende Fläche vergrößert ist.
Weiterhin wird so die Möglichkeit geschaffen, die Mon-
tagelaschen an der Kühlfinne anzubringen.
[0012] Die Anordnung der Montagelaschen an der
Kühlfinne ist insbesondere optimiert, wenn Verbindungs-
bereiche an der Kühlfinne vorgesehen sind, welche die
Montagelaschen und Kühlfinne verbinden, da so wieder-
um die zur Wärmeabgabe zur Verfügung stehende Flä-
che vergrößert ist. Diese Verbindungsbereiche befinden
sich vorzugsweise stirnseitig an der Kühlfinne. Bilden die

1 2 



EP 2 581 659 A2

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

verbindungsbereiche weiterhin eine zusätzliche, der Sei-
tenplatte gegenüberliegende, Begrenzungsebene des
Aufnahmeraums, so um schließt die Kühlvorrichtung das
Betriebsgerät zumindest teilweise von vier verschiede-
nen Seiten, wodurch eine verbesserte Fixierung des Be-
triebsgeräts innerhalb des Aufnahmeraums erzielt wird.
[0013] Eine weitere mechanische Verbindung von
Kühlvorrichtung und Betriebsgerät wird dadurch herge-
stellt, dass die mechanischen Anschlusselemente des
Betriebsgeräts die Montagelaschen übergreifen, wobei
die Montagelaschen Montagemittel aufweisen, die mit
den mechanischen Anschlusselementen zusammenwir-
ken, um das Betriebsgerät im Aufnahmeraum zu haltern.
Eine besonders bevorzugte Ausfuhrungsform dieser
Montagemittel, ermöglicht, das Betriebsgerät und die
Kühlvorrichtung als Baueinheit an einem weiteren.
Leuchtenbauteil, beispielsweise einem Trägerelement,
zu befestigen. Die Montagelaschen sind vorzugsweise
so ausgestaltet, dass sie mit den Anschlusselementen
des Betriebsgerätes verbunden werden können, bei-
spielsweise als plattenförmige Lasche mit einer Bohrung
als Montagemittel, mittels welcher das Betriebsgerät mit
der Kühlvorrichtung verschraubt, wird und gegebenen-
falls auch eine Befestigung innerhalb der Leuchte erzielt
wird. Es sind allerdings auch andere lösbare oder unlös-
bare Rast-/Schnapp- oder Klemmverbindungen denk-
bar.
[0014] Weiterhin vorteilhaft liegt die Deckplatte minde-
stens teilweise flächig an der Oberseite des Gehäuses
des Betriebsgeräts an und/oder die Seitenplatte an einer
Seitenwand des Gehäuses des Betriebsgeräts an und
gewährleistet somit, dass durch Betrieb erzeugte Wärme
optimal übertragen wird.
[0015] Schließen die Seitenplatte und die Deckplatte
einen Winkel von 90° oder weniger ein, wird ein, bei ei-
nem erfahrungsgemäß nach innen gewölbten Gehäuse
eines Betriebsgerätes, zumindest teilweises Anliegen
der Deckplatte auf dem Betriebsgerät gewährleistet.
[0016] Um die Erkennbarkeit von Angaben, die auf
dem Betriebsgerät vorgesehen sind weiter zu gewähr-
leisten, kann in der Deckplatte eine Sichtöffnung vorge-
sehen sein. Auch können mehrere solcher Sichtöffnun-
gen vorgesehen sein, um beispielsweise die Kennzeich-
nung der elektrischen Anschlüsse sichtbar zu machen
und gleichzeitig eine möglichst große Auflagefläche von
Deckplatte und Betriebsgerät beizubehalten.
[0017] Vorteilhaft ist die Kühlvorrichtung aus thermisch
leitendem Material, vorzugsweise Aluminium, gefertigt
um den Wärmeübergang vom Betriebsgerät zur Kühlvor-
richtung zu optimieren. Weiterhin ist die Kühlivorrichtung
bevorzugt als einteiliges Stanz/Biegeteil ausgebildet,
was eine relative einfache und kostengünstige Fertigung
ermöglicht.
[0018] Ein besonders bevorzugtes Anwendungsbei-
spiel ist eine Leuchte, insbesondere eine geschlossene
Leuchte, mit einer erfindungsgemäßen Kühlvorrichtung,
einem Gehäuse, wenigstens einem Leuchtmittel, und ei-
nem Betriebsgerät zum Betreiben des Leuchtmittels wo-

bei das Betriebsgerät mittels der Kühlvorrichtung inner-
halb des Gehäuses gehaltert ist. Insbesondere weist eine
solche Leuchte bevorzugt wenigstens eine LED, beson-
ders bevorzugt wenigstens ein LED-Modul als Leucht-
mittel auf. Nachfolgend wird die Erfindung anhand der
beiliegenden Zeichnungen näher erläutert. Die Fig. 1
zeigt eine perspektivische Ansicht einer erfindungsge-
mäßen Kühlvorrichtung. Fig. 2 zeigt eine weiter perspek-
tivische Ansicht einer erfindungsgemäßen. Kühlvorrich-
tung mit darin angeordnetem Betriebsgerät auf einem
Trägerelement.
[0019] In Figur 1 ist eine erfindungsgemäße Kühlvor-
richtung (1) in Form eines einteiligen Stanz-/Biegeteiles
dargestellt. Diese weist eine Seitenplatte (2) und eine
Deckplatte (3) auf, die einen Aufnahmeraum für ein Be-
triebsgerät: (9) begrenzen. Seiten- und Deckplatte (2, 3)
schließen näherungsweise, aber maximal einen Winkel
von 90° ein. Die Kühlvorrichtung (1) ist im Wesentlichen
länglich, wobei der gebildete Aufnahmeraum in vorzugs-
weise etwa der Größe des Gehäuses eines branchen-
üblichen Betriebesgerätes entspricht.
[0020] optimalerweise erstrecken sich sowohl Deck-
als auch Seitenplatte (3, 2) über die Länge des Betriebs-
gerätgehäuses bis zu den stirnseitig am Betriebegerät
angeordneten elektrischen und mechanischen An-
schlussmitteln. (10) überdecken diese Anschlussmittel
(10) jedoch nicht, um einen ungehinderten Zugriff zu die-
sen zu gewährleisten.
[0021] An der Deckplatte(3) ist lateral eine Kühlfinne.
(4) angeordnet, die sich über die Länge der Deckplatte
(3) hinaus erstreckt. Die. Kühlfinne (4) ist an der, der
Seitenplatte (2) gegenüerliegenden Seite der Deckplatte
(3) angeordnet und weist in die dem Aufnahmeraum ent-
gegengesetzte Richtung.
[0022] An dieser Kühlfinne (4) sind stirnseitig, Verbin-
dungsbereiche (7, 7’)angeordnet; an diesen Verbin-
dungsbereichen (7,7’)wiederum sind Montagelaschen
(5, 5’) angeordnet. Die Verbindungsbereiche (7, 7’) und
somit auch die Kühlfinne (4) liegen in einer gedachten,
der Seitenplatte (2) gegenüberliegenden, Begrenzungs-
ebene des Aufnahmeraums. Auch die Montagelaschen
(5, 5’) befinden sich in einer gedachten Begrenzungs-
ebene des Aufnahmeraums, wobei diese der Deckplatte
(3) gegenüberliegt. Es wäre hier auch denkbar, die Mon-
tagelaschen (5, 5’) so auszubilden, dass diese eine Auf-
lagefläche für die stirnseitigen Anschluasselemente (10)
des Betriebsgeräts (9) bilden um so die mechanische
Verbindung zu vereinfachen,
[0023] Weiterhin sind Montagemittel (6, 6’) an den
Montagelaschen (5, 5’) dargestellt. In der Darstellung
sind Betriebsgerät (9) und Kühlvorrichtung (1) separat
fixiert. Allerdings ist auch denkbar eine gemeinsame Be-
festigung, in Form von korrespondierenden Borungen,
vorzusehen um somit das Betriebgerät (9) mit der Kühl-
vorrichtung (1) und gegebenenfalls auch mit einem wei-
teren Leuchtenbauteil, wie beispielsweise dem Gehäuse
oder einem Trägerelement (11), auf einfache Art und wei-
se zu verschrauben. Ein. Vorteil eines solchen Aufbaus
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ist, dass das Betriebsgerät (9) nicht direkt mit einem dar-
unter liegenden Leuchtenbauteil in Kontakt steht, da die
Montagelaschen (5, ’5’) als Astandshalter fungieren und
somit ein isolierender Luftspalt zwischen der Unterseite
des Betriebsgeräts (9) und dem Leuchtenbauteil (11) ge-
bildet ist.
[0024] Weiters sind in der Deckplatte (3) Sichtöffnun-
gen (8) vorgssehen, die dazu dienen, etwaige auf dem
Betriebsgerätsgehäuse angegebene Informationen
sichtbar zu machen und dabei die Auflagefläche von
Deckplatte (3) und Betriebsgerät möglichst groß zu hal-
ten.

Bezugszeichenliste

[0025]

1 Kühlvorrichtung

2 Seitenplatte

3 Deckplatte

4 Kühlfinne

5, 5’ Montagelasche

6, 6’ Mantagemittel

7, 7’ Verbindungsbereich

8 Sichtöffnung

9 Betriehsgerät

10 elektrische und mechanische Anschlussmittel

11 Trägerelement

Patentansprüche

1. Kühlvorrichtung (1) zum Kühlen eines Betriebsge-
räts (9), wobei
das Betriebsgerät (9) ein Gehäuse zur Aufnahme
elektronischer Bauteile und stirnseitig elektrische
und mechanische Anschlusselemente (10) aufweist,
mit einer Seitenplatte (2) und einer Deckplatte (3),
die einen Aufnahmenraum: begrenzen,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Betriebsgerät (9) im Aufnahmeraum an-
geordnet ist, und dass das Betriebsgerät (9) stirn-
seitig mittels, an die Kühlvorrichtung (1) angeformte,
Montagelaschen (5, 5’) fixiert ist.

2. Kühlvorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Montagelaschen (5, 5’) die,
der Deckplatte gegenüberliegende, Begrenzungs-

ebene des Aufnahmeraums bilden.

3. Kühlvorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, die Kühlvorrichtung (1) we-
nigstens eine Kühlfinne (4) aufweist, wobei die we-
nigstens eine Kühlfinne (4) vorzugsweise der Deck-
platte (3) zugeordnet ist und bevorzugt an der, der
Seitenplatte (2) gegenüberliegenden Seite der
Deckplatte (3) angeordnet ist.

4. Kühlvorrichtung (1) nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kühlfinne (4) stirnseitig
über die Länge der Deckplatte (3) und/oder der Sei-
tenplatte (2) hinausragt, wobei die Montagelaschen
(5, 5’) vorzugsweise an der Kühlfinne (4) angeordnet
sind.

5. Kühlvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 3
oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass Verbin-
dungsbereiche (7, 7’) an der Kühlfinne (4) angeord-
net sind, wobei die Montagelaschen (5, 5’) an diesen
Verbindungsbereichen (7, 7’) angeordnet sind und
die Verbindungsbereiche (7, 7’) vorzugsweise eine
Begrenzungsebene des Aufnahmeraums bilden, die
der Seitenplatte (2) gegenüberliegt.

6. Kühlvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet., dass die
mechanischen Anschlusselemente des Betriebsge-
räts die Montageelaschen (5, 5’) übergreifen, wobei
die Möntagelaschen (5, 5’) Montagemittel (6, 6’) auf-
weisen, die mit den mechanischen. Anschlussele-
menten zusammenwirken, um das Betriebsgerät (9)
im Aufnahmeraum zu haltern und insbesondere das
Betriebsgerät (9) und die Kühlvorrichtung (1): als
Baueinheit an einem Trägerelement (11) zu befesti-
gen.

7. Kühlvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Seitenplatte und/oder Deckplatte (3) zumindest teil-
weise flächig an dem Gehäuse des Betriebsgeräts
(9) anliegen.

8. Kühlvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Seitenplatte (2), und die Deckplatte (.3) einen Winkel
kleiner als 90° einschließen.

9. Kühlvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Deckplatte (3) wenigstens eine Sichtöffnung (8) auf-
weist.

10. Kühlvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichhet dass die Kühl-
vorrichtung (1) aus thermisch leitendem Material,
vorzugsweise Aluminium, gefertigt ist.
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11. Kühlvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die
Kühlvorrichtung (1) als einteiliges Stanz/Biegeteil
ausgebildet ist.

12. Leuchte, insbesondere eine geschlossene Leuchte,
mit einer Kühlvorrichtung (1) nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, aufweisend
ein Gehäuse,
wenigstens ein Leuchtmittel,
und ein Betriebsgerät (9) zum Betreiben des Leucht-
mittels
dadurch gekennzeichnet, dass das Betriebsgerät.
(9) mittels der Kühlvorrichtung (1) innerhalb des Ge-
häuses gehaltert ist.

13. Leuchte nach Anspruch, 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Leuchtmittel wenigstens eine
LED, vorzugsweise ein LED-Modul ist.
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